
Auszüge aus dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz) 
 
 

• § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugen dhilfe  

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.  

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft.  

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 

und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,  
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen,  
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,  
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 

Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 
oder zu schaffen. 

 
Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz ist (auch) Prävention und strukturell in das 
Gesamtangebot der Suchtprävention eingebunden. 
 

• § 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des 
erzieherischen Kinder und Jugendschutzes gemacht werden.  

(2) Die Maßnahmen sollen  
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen 

und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren 
Mitmenschen führen,  

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und 
Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. 

 
 
Angebote der Suchtprävention nehmen auch Bezug auf SGB VIII § 11 und § 16 
 

• § 11 Jugendarbeit  
 

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen 
junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, 
sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung 
und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.  

(2)  Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der 
Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene 
Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.  

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 

gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,  
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,  
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,  
4. internationale Jugendarbeit,  



5. Kinder- und Jugenderholung,  
6. Jugendberatung.  

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr          
vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen. 

 
Hier wird vor allem auf die Schwerpunkte Jugendberatung und gesundheitliche Bildung 
eingegangen. 
 
 

• § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Fami lie  

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen 
Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten 
werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere 
Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen 
können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie 
gewaltfrei gelöst werden können.  

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere  
1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie 

auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und 
Erziehungssituationen eingehen, die Familie zur Mitarbeit in 
Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und 
Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, 
Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten,  

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und 
Entwicklung junger Menschen,  

3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in 
belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische 
Betreuung der Kinder einschließen.  

(3) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht. 
 
Hier geht es vor allem um Leistungen, die Eltern und Erziehungsberechtigten angeboten 
werden sollen, damit diese ihre Erziehungsverantwortung (besser) wahrnehmen können. 
 
 
Angebote der Suchtprävention finden weit möglichst mit Kooperationspartnern statt, SGB VIII 
§ 81 
 

• § 81 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentl ichen Einrichtungen   

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und 
ihrer Familien auswirkt, insbesondere mit  

1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,  
2. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,  
3. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und 

sonstigen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes,  
4. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,  
5. den Trägern anderer Sozialleistungen,  
6. der Gewerbeaufsicht,  
7. den Polizei- und Ordnungsbehörden,  
8. den Justizvollzugsbehörden und  
9. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der 

Forschung im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse 
zusammenzuarbeiten. 

 



Angebote der Suchtprävention berücksichtigen auch SGB VIII § 9 und § 13 

• § 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung  von Mädchen und 
Jungen  

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind  
1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der 

Erziehung sowie die Rechte der Personensorgeberechtigten und des 
Kindes oder des Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen 
Erziehung zu beachten,  

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder 
des Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln 
sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und 
Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,  

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu 
berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern. 

 
• § 13 Jugendsozialarbeit  

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur 
Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe 
sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. 
(...) 

 

 


